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Betrifft 
 

Änderung der Richtlinien für die Verleihung des Ehrenzeichens der Stadt Münster 
"Münster-Nadel" – Ehrung für vorbildlichen bürgerschaftlichen Einsatz 
 

 
 
Beratungsfolge 
 

 

16.03.2016 Haupt- und Finanzausschuss Vorberatung 
16.03.2016 Rat Entscheidung 

 
 
Beschlussvorschlag: 
I. Sachentscheidung: 
 

1.  Die geänderten Richtlinien für die Verleihung des Ehrenzeichens der Stadt Münster „Münster-
Nadel – Ehrung für vorbildlichen bürgerschaftlichen Einsatz“ werden in der anliegenden Form 
(Anlage) beschlossen. 

2.  Die geänderten Richtlinien treten zum 17.03.2016 in Kraft und finden auf das laufende Verfah-
ren 2016 bereits Anwendung.  

3.  Die Verwaltung und der Ältestenrat werden gebeten, bei den Vorschlagslisten wenn möglich 
für eine paritätische Verteilung Sorge zu tragen. 

 
Kosten/Folgekosten: 
 
Es entstehen keine Kosten und keine Folgekosten. 
 
 
 
Begründung: 
 
Die Münsternadel wird seit 1993 verliehen. Die bisherigen Verleihungsrichtlinien waren bezogen auf 
die Verleihungsgrundsätze sehr weit gefasst. Dies hatte zur Folge, dass häufig Anträge bei der Ver-
waltung eingereicht wurden, deren „Qualität“ sehr unterschiedlich zu beurteilen war. Daher hat der 
Ältestenrat die Verwaltung gebeten, eine Änderung der Richtlinien zu erarbeiten, die berücksichtigt, 
dass es sich bei der Tätigkeit, für die eine Ehrung ausgesprochen werden soll, um eine langfristig 
ausgeübte ehrenamtliche Tätigkeit handelt. Alternativ kann auch geehrt werden, wer außergewöhnli-
chen persönlichen Einsatz für die Stadtgesellschaft in mehreren Tätigkeitsfeldern erbracht hat. Dar-
über hinaus sollen bei der Entscheidung über die Verleihung der Münster-Nadel in der Regel auch 
Ehrungen anderer Verbände und Initiativen, die für das gleiche Engagement ausgesprochen wurden, 
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berücksichtigt werden. An eine „Doppelehrung“ sind dementsprechend besondere Maßstäbe anzule-
gen.  

 
Ergänzend sollen Verwaltung und Ältestenrat dafür Sorge tragen, dass eine möglichst paritätische 
Verteilung bei den zu Ehrenden erreicht wird. Dies setzt aber auch voraus, dass in Abweichung der 
Erfahrungen der vergangenen Jahre auch eine größere Anzahl von Frauen, die einen außergewöhn-
lichen persönlichen Einsatz für die Stadtgesellschaft gezeigt haben, vorgeschlagen wird.  
 
 
I.V. 
 
 
gez. 
Wolfgang Heuer 
Stadtrat 
 
Anlage 
Richtlinien für die Verleihung des Ehrenzeichens der Stadt Münster „Münster-Nadel“ 
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